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Service- und Wartungsvereinbarung

zwischen

CaPro GmbH
Office Park I / Top B02
1300 Wien-Flughafen
FN 322145 v des LG Korneuburg

(in Folge "CaPro" genannt) und (in Folge "Kunde" genannt)

zu nachfolgenden Bedingungen über Serviceleistungen unter Einbeziehung der „Leistungsbeschreibung
für die Service- und Wartungsvereinbarung für Kommunikationssysteme" – (LB-Service_Kommunikation)

Beschreibung des Kommunikationssystems:

Anlagenhersteller:

Typ der Anlage:

Anzahl der Module:

Anzahl der Telefone:

Standort(e) der Anlagen: (keine Angabe: wie Vertragspartner oben)

CaPro übernimmt das Service und die Wartung des angeführten Kommunikationssystems im Umfang
des Servicepaketes              laut beiliegender Leistungsbeschreibung.

Es wurde folgende Reaktionszeit vereinbart:

Folgende Ergänzungen und Abänderungen  zur beliegenden Leistungsbeschreibung werden
vereinbart:

ExpressStandard



2

Das monatliche Service- und Wartungsentgelt beträgt:

exkl. USt.
+ 20% USt EUR
Inkl. USt. EUR

Das vereinbarte Entgelt ist quartalsweise im Voraus zu zahlen, und beträgt somit

inkl. USt. pro Quartal: EUR

Vertragsbeginn und -dauer:

Das Vertragsverhältnis beginnt nach Betriebsbereitschaft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen,
wobei eine Mindestvertragsdauer von     Monaten vereinbart wird. Es ist vierteljährlich zum Quartalsende
von beiden Parteien kündbar.

Preisanpassungen:

Die monatlichen Entgelte unterliegen einer jährlichen Wertsicherung nach der FEEI-Preisgleitformel.
Ausgangsbasis ist die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Indexzahl. Der Faktor für die
Preisanpassung errechnet sich gemäß der von der unabhängigen Schiedskommission beim

Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten genehmigten FEEI-Preisgleitformel für den
Telekommunikationsbereich Variante IV.

Die neue Indexzahl bildet dann jeweils die Ausgangslage für die Berechnung der Anpassungen.

Zahlungsform:

Auftragsbestätigung:

Der  Kunde  beauftragt  die  CaPro  GmbH  mit  der  Durchführung  der  oben  angeführten  Leistungen
und nimmt die beiliegenden "AGB der CaPro GmbH" sowie die "Leistungsbeschreibung für die Service- und
Wartungsvereinbarung  für  Kommunikationssysteme (LB-Service_Kommunikation)"  zur  Kenntnis  und
bestätigt  diese  mit  seiner Unterschrift.  Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

Servicevereinbarung-Kommunikation

per Zahlschein oder Überweisung z.B. per Dauerauftrag

per Lastschriftverfahren (Bankeinzug, nach Erhalt der Rechnung)

EUR

Kontoinhaber:

Bankinstitut:

Bankleitzahl:

Kontonummer:

Unterschrift Kontoinhaber:  __________________________________________
Der Kunde erteilt mit dieser Unterschrift sein Einverständnis zum Lastschriftverfahren der lauf. Kosten lt. dieser Vereinbarung

CaPro GmbH: Kunde:

Datum / Unterschrift: Datum / Unterschrift:


Servicevereinbarung- Komm_CaPro- Kunde
Alexander Schulner
D:20091016211332
D:20091016211332
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1
Service- und Wartungsvereinbarung 
zwischen 
CaPro GmbH 
Office Park I / Top B02 
1300 Wien-Flughafen 
FN 322145 v des LG Korneuburg 
(in Folge "CaPro" genannt) 
und
(in Folge "Kunde" genannt) 
zu nachfolgenden Bedingungen über Serviceleistungen unter Einbeziehung der „Leistungsbeschreibung für die Service- und Wartungsvereinbarung für Kommunikationssysteme" – (LB-Service_Kommunikation)
Beschreibung des Kommunikationssystems:
Anlagenhersteller: 
Typ der Anlage:  

  Anzahl der Module:    
Anzahl der Telefone: 

  Standort(e) der Anlagen: (keine Angabe: wie Vertragspartner oben)   
CaPro übernimmt das Service und die Wartung des angeführten Kommunikationssystems im Umfangdes Servicepaketes              laut beiliegender Leistungsbeschreibung. 
Es wurde folgende Reaktionszeit vereinbart:

  Folgende Ergänzungen und Abänderungen zur beliegenden Leistungsbeschreibung werden 
vereinbart:   
2

  Das monatliche Service- und Wartungsentgelt beträgt:   
exkl. USt.  
+ 20% USt 
EUR
Inkl. USt.  
EUR
Das vereinbarte Entgelt ist quartalsweise im Voraus zu zahlen, und beträgt somit  
inkl. USt. pro Quartal: EUR
Vertragsbeginn und -dauer: 
Das Vertragsverhältnis beginnt nach Betriebsbereitschaft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen,
wobei eine Mindestvertragsdauer von     Monaten vereinbart wird. Es ist vierteljährlich zum Quartalsende 
von beiden Parteien kündbar.  
Preisanpassungen: 
Die monatlichen Entgelte unterliegen einer jährlichen Wertsicherung nach der FEEI-Preisgleitformel. 
Ausgangsbasis ist die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Indexzahl. Der Faktor für die 
Preisanpassung errechnet sich gemäß der von der unabhängigen Schiedskommission beim 

  Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten genehmigten FEEI-Preisgleitformel für den 
Telekommunikationsbereich Variante IV.     
Die neue Indexzahl bildet dann jeweils die Ausgangslage für die Berechnung der Anpassungen. 
Zahlungsform: 

  Auftragsbestätigung:   
Der  Kunde  beauftragt  die  CaPro  GmbH  mit  der  Durchführung  der  oben  angeführten  Leistungen  und nimmt die beiliegenden "AGB der CaPro GmbH" sowie die "Leistungsbeschreibung für die Service- und
Wartungsvereinbarung  für  Kommunikationssysteme (LB-Service_Kommunikation)"  zur  Kenntnis  und  bestätigt  diese  mit  seiner Unterschrift.  Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 
Servicevereinbarung-Kommunikation
EUR
Kontoinhaber:
Bankinstitut:
Bankleitzahl:
Kontonummer:
Unterschrift Kontoinhaber:  __________________________________________
Der Kunde erteilt mit dieser Unterschrift sein Einverständnis zum Lastschriftverfahren der lauf. Kosten lt. dieser Vereinbarung
CaPro GmbH:
Kunde:
Datum / Unterschrift:
Datum / Unterschrift:
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